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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

29419 

DES KANTONS SOLOTHURN 
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23. März 1987 
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EG Solothurn: Genehmigung des Gestaltungsplanes Areal 
Gasapparatefabrik I Abweisung der Beschwerde 

Mit Schreiben vom 14. November 1986 erhebt der Solothur

ner Heimatschutz~ vertreten durch Fürsprech Dr. Josef 

Ackermann~ Bielstr. 8~ 4500 Solothurn~ Beschwerde beim 

Regierungsrat. Angefochten wird der Entscheid des Gemein

derates der Stadt Solothurn vom 4. November 1986. 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung: 

1. 

I. 

Der Gestaltungsplan Areal Gasapparatefabrik und 

die dazugehörenden Sonderbauvorschriften lagen 

in der Zeit vom 27. Juni bis 28. Juli 1986 öffentlich 

auf. Gegen diesen Gestaltungsplan gingen bei dem 

Gemeinderat der Stadt Solothurn verschiedene Einspra

chen ein~ die jedoch mit Ausnahme derjenigen des 

Solothurner Heimatschutzes alle zurückgezogen wur

den. 



In seiner Sitzung vom 4. November 1986 beschloss 

der Gemeinderat~ auf die Einsprache des Solothurner 

Heimatschutzes sei mangels Legitimation des Ein

sprechers nicht einzutreten. 

Gegen diesen Entscheid erhob Fürsprech Dr. J. Acker

mann namens des Solothurner Heimatschutzes Beschwer-

de beim Bau-Departement. 

2. Der Beschwerdeführer beantragt? der Entscheid des 

Gemeinderates vom 4. November 1986 sei aufzuheben 9 

und der Gemeinderat sei zu verhalten~ auf die Ein- ( 

sprache des Solothurner Heimatschutzes einzutre-

ten und diese materiell zu behandeln~ u.K.u.E.F. 

Zur Begründung führt er im wesentlichen an 9 dass 

dem Solothurner Heimatschutz seit 1973 in verschie

denen Fällen die Legitimation zugesprochen worden 

sei 9 in Planungsfragen Rechtsmittel zu ergreifen. 

Im übrigen sei eine Vielzahl der Mitglieder des 

Solothurner Heimatschutzes in Solothurn wohnhaft 9 

und durch die bauliche Gestaltung des Areals Gas

apparatefabrik direktestens berührt. 

3. Der Gemeinderat der Stadt Solothurn beantragt 9 

die Beschwerde sei abzuweisen 9 unter Kostenfolge. 

Für den genauen Inhalt der Vernehmlassung des Be

schwerdegegners wird auf die Akten verwiesen und 

im folgenden, soweit nötig 9 Bezug genommen. 
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II. 

1. Der Beschwerdeführer ist als Adressat des Einspra

cheentscheides ohne Zweifel zur Beschwerdeführung 

legitimiert~ weshalb auf die rechtzeitig eingetrof

fene Beschwerde grundsätzlich einzutreten ist. 

2. Gernäss § 16 BauG kann jedermann? der durch einen 

Nutzungsplan berührt ist und an dessen Inhalt ein 

schutzwürdiges Interesse hat~ beim Gemeinderat 

Einsprache erheben. 

Nach konstanter Rechtsprechung (GER 1980? Nr. 1, 

S. 3) ist zur Einl"'eichung einer Planeinsprache 

legitimiert~ wer durch den Plan mehr als irgend 

jemand oder die Allgemeinheit betroffen ist. 

Erforderlich ist somit eine besondere Beziehungs

nähe z~m Streitgegenstand. Weiter setzt die Einspra

che- b'zw. Beschwerdelegi tirnation voraus, dass der 

Einsprecher bzw. Beschwerdeführer am Inhalt des 

Nutzungsplanes ein schutzwürdiges Interesse hat, 

rn.a.W. die Anfechtung de·s Planes muss .in seinem 

eigenen Interesse liegen, sei dieses faktischer 

oder rechtlicher Natur. 

Der Beschwerdeführer ·macht geltend 9 der vorgesehene 

Gestaltungsplan ve:;."möge :in städtebaulicher und 

ästhetischer Hinsicht nicht zu befriedigen. Er 

beruft sich somit-durchwegs auf öffentliche Inte

ressen, deren alleinige Geltendmachung eine Ein-
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Sprachelegitimation gerade nicht begründet. Zudem 

ist weder aus der Einspracheschrift noch aus der 

Beschwerdeschri.ft ersichtlich 9 inwiefern der Be

schwerdeführer durch den vorgesehenen Gestaltungs

plan mehr als irgendein Einwohner der Stadt Solo

thurn betroffen ist. Eine besondere Beziehungsnähe 

des Solothurner Heimatschutzes zum Gestaltungsplan 

Gasapparatefabrik ist somit zu verneinen. 

Nach Massgabe der allgemeinen Einsprache- bzw. 

Beschwerdebefugnis ist jener daher als gewöhnlicher 

Einsprecher nicht legitimiert. 

3. Es gilt weiter zu prüfen 9 ob dem Solothurner Heimat

schutz als Verband eine Einspr·achelegi timation 

zukommt. 

Aus Gründen der Prozessökonomie rechtfertigt es 

sich~ dass ein Verband unter den gegebenen Voraus·

setzungen anstelle seiner Hitglieder Einsprache 

erhebt bzw. Beschwerde führt (F. Gygi~ Bundesver

waltungsrechtspflege9 1983 9 S. 159 f). 

Die Verbandsbeschwerde setzt folgendes voraus (F. 

Gygi 9 a.a.0. 9 S. 160 f. mit den dort erwähnten 

Hinweisen): 

- Der Verband muss als Körperschaft dauernden Be

stand haben 9 d.h. es darf sich nicht bloss um 

eine Zufallsvereinigung handeln. 

- Es muss zu den statutarischen Aufgaben des Verban-

des gehören 9 Interessen dieser Art für seine 

Nitglieder wahrzunehmen. 
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- Der Verband ist nur zur Einsprache bzw. Beschwer

de legitimiert~ wenn eine grosse Anzahl der Ver

bandsangehörigen nach den Grundsätzen über das 

allgemeine Beschwerderecht (vgl. Ziffer 2) selber 

berechtigt wäre~ Einsprache bzw. Beschwerde zu 

erheben. 

Dabei liegt die Beweislast hinsichtlich der grossen 

Anzahl beschwerdeberechtigter Mitglieder beim Ver

band. 

Gerade dieser Beweislast ist der Solothurner Hei

matschutz nicht nachgekommen. Er macht zwar in 

seiner Beschwerdebegründung geltend~ eine Vielzahl 

seiner Mitglieder sei in Solothurn wohnhaft und 

durch die bauliche Gestaltung des Areals Gasappa

ratefabrik in nächster Nähe des alten Schützenhau

ses und der Altstadt~ aber auch gegenüber dem Schutz

raum der Aare direktestens berührt. Er unterlässt 

es jedoch näher darzulegen~ in welcher Beziehung 

die erwähnten Mitglieder mehr als irgendein Ein

wohner der Stadt Solothurn durch den vorgesehenen 

Gestaltungsplan~ z.B. als Nachbarn 9 betroffen sind. 

Ebensowenig ist aus der Beschwerdebegründung er

sichtlich9 wieviele Mitglieder des Solothurner 

Heimatschutzes in einer derartigen Weise berührt 

sind. 

Aus der Beschwerdebegründung lässt sich zudem 

schliessen 9 dass zumindest der grösste Teil der 

erwähnten potentiellen Einsprecher ebenfalls nur 

öffentliche Interessen an der Anfechtung des Ge-
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staltungsplanes geltend machen könnten. Diesen 

Mitgliedern käme somit im.Hinblick auf das Erfor

dernis des schutzwUrdigen · Intere·sse··s an der An

fechtung des Planes ebenfalls keine: 
1El~sprachele··· 

gitirnation zu. 

Dem Solothurner Heimatschutz steht demnach im vorlie

genden Fall auch hinsichtlich einer Verbandseinspra

che keine Legitimation zu. 

4. Der Solothurner Heimatschutz ist schliesslich auch 

als Organisation nicht einsprachelegitimiert~ kennt 

dochdie solothurnische Gesetzgebung keine derartige ( 

Spezialermächtigung. 

Auch aus Art. 33 Abs. III lit. a RPG lässt sich 

keine Legitimation des Beschwerdeführers ableiten. 

Gernäss diesem Artikel muss im kantonalen Nutzungs

planverfahren die Legitimation mindestens im glei

chen Umfang wie für die Verwaltungsgerichtsbeschwer

de an das Bundesgericht gewährleistet sein. 

Nach Art. 103 lit. c) OG sind Organisationen zur 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert~ sofern 

eine Bestimmung der Bundesgesetzgebung sie zur 

Beschwerde ermächtigt. Dies trifft gernäss Art. 

12 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimat

schutz (NHG) für gesamtschweizerisc-he Vereinigungen 

des Natur- und Heimatschutzes insofern zu~ als 

die angefochtene Verfügung im Zusammenhang mit 

einer Bundesaufgabe ergangen ist~ bei deren Erfüllung 

die Interessen des Natur-~ Landschafts-~ Ortsbild

oder Kulturgüterschutzes zu beachten sind (F. Gygi~ 

a.a.O. 9 S. 166). 
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Regionale oder lokale Organisationen hingegen sind 

vom Beschwerderecht ausgeschlossen. 

Im übrigen ha~delt es sich bei der kantonalen Richt

und Nutzungsplanung um die Erfüllung einer kantona

len Aufgabe~ die allerdings den Anforderungen der 

Rahmengesetzgebung des RPG entsprechen muss (BGE 

107 I 112 ff). 

5. Der BeschwerdefUhrer macht geltend 9 der Gemeinde

rat der Stadt Solothurn sei schon früher auf seine 

Einsprachen gegen Nutzungspläne eingetreten. 

Der Beschwerdegegner:hält diesem Argument entgegen 9 

dass jener Eintretensentscheid irrtümlich erfolgt 

sei. 

Diesem Einwand ist zu folgen. 

Nach der geltenden gesetzlichen Regelung des Be

schwerderechts steht dem Beschwerdeführer im vor

liegenden Fall offensichtlich keine Legitimation 

·zu. Ein anderslautender Entscheid würde dem Grund

satz der Rechtmässigkeit der Verwaltung zuwi

derlaufen. Eine abweichende Handhabung in einem 

einzigen oder in einigen wenigen Fällen gibt dem 

Bürger bzw. in casu einem Verein grundsätzlich 

keinen Anspruch auf eine Gleichbehandlung im Un-

. recht 9 insbesondere wenns wie im vorliegenden Fall 9 

die betreffende Behörde inzwischen ihre fehlerhafte 

Praxis aufgegeben hat (vgl. Th. Fleiner-Ger.ster 9 

Grundzüge des allgemeinen und·schweizerischen Ver-

··r:waltungsrechts9 1980, S. 71). 
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III. 

Zum Gestaltungsplan nAreal Gasapparatefabrik" sind im 

·übrigen folgende Bemerkungen anzubringen: 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind folgende Punkte zu beachten: 

1. Die in Art. 5 der SonderbauvoPschriften erwähnte 

Verbindungsstrasse '1Champs Elisi'' ist teilweise 

ausserhalb der Begr·enzung des Gestaltungsplanes. 

Die Lage der Strasse ist somit vollkommen unverbind

lich und hat somit keine präjudizierende Wirkung 

auf eine allfällige Erschliessungsplanung. 

2. In Art. 5 Abs. 2 der Sonderbauvorschriften werden 

die Erschliessungskosten festgelegt. Diese Bestimmung 

kann nicht im Nutzungsplanverfahren geregelt werden 

und ist deshalb nicht zu genehmigen. 

3. Im Gestaltungsplan ist auf der Dachfläche von Block C 

Richtung Schützenhaus eine Baulinie für das oberste 

< 

Geschoss eingezeichnet. Drunit keine Interpretations- ( 

Schwierigkeiten entstehens soll diese Baulinie 

entsprechend derjenigen auf Block Al bezeichnet 

werden. Die Fassade auf Seite des Schützenhauses 

ist bei Block C folglich maximal 3-geschossig. 

4. Der vorliegenqe Gestaltungsplan liegt in der 3-ge·

schossigen Kernzone und.grenzt an den inneren Grün

gürtel der Stadt Solothurn. Die Detail-Ausgestaltung 
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der Fassaden und der Dachformen wird erst im Baube·

willigungsverfahPen festzulegen sein; es wird empfohlen~ 

der Abstimmung auf die Umgebung besondere Beachtung 

zu schenken. 

Es wird 

1.. 

beschlossen: 

Der. Gestaltungsplan ;;Areal Gasapparatefabrik'' der 

Einwoh'nergemeinde Solothurn wird im Sinne der Erwä

gungen genehmigt. 

2. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

3. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Verfahrens 

(inkl. Entscheidgebühr) von Fr. 400.-~ zu bezahlen. 

Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 400.-- wird 

4. 

verrechnet. 

Bestehende Pläne und Reglemente sind auf dem Gel

tungsber-eich des vorliegenden Planes nicht anwendbar~ 

soweit sie diesem widersprechen. 

Der Staatsschreiber: 

K9$t,enab-rechnungen und 
Verteiler Seite 10 
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Kostenabrechnungen 

Solothurner Heimatschutz 
v.d. Dr. J. Ackermann 9 Solothurn 

Kostenvorschuss: 
Verfahrenskosten: 

Fr. 400.-
Fr. 400.--

Fr. -.--
========== 

Einwohnergemeinde Solothurn 

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.--
Publikationskosten: Fr. 23.--

F:i.''. 223.--
========== 

Geht an: 
- Bau-Departement (2) Ka/br 
- Rechtsdienst Ka 
- Departementssekretär 

(v. Kto. 119.57 auf 
Kto. 2000.431.0 
umbuchen) 

(Kto. 2000.431.00) 
(Kto. 2020.435.00) 

( Staatskanzlei Nr. 
(Kto.Krt. 111.32) 

95) 

-Amt für Raumplanung (3) 9 mit Akten und 1 gen. Plan/Vor-
schriften 

- Kreisbauamt I 9 4500 Solothurn 
- Amtschreiberei Solothu~n 9 Amthaus II 9 4500 Solothurn 
- Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2) 
- Finanzverwal Jcung ( 2) 9 zum Umbuchen 
- Sekretariat der Katasterschatzung 
- Kant. Denkmalpflege/Ortsbildschutz (2) 
- Ammannamt der Einwohnergemeinde 9 4500 Solothurn 9 mit 

2 gen. Plänen/Vorschi~iften (folgen später), Belastung 
im Kontokorrent/EINSCHREIBEN 

- Stadtbauamt der Einwohnergemeinde 9 4500 Solothurn 
- Archi tektui'bÜI'O Hans R. Bader, Eie1strasse 145 9 4500 

Solothurn .'\ 
... . (; 

Amtsblatt Publikation: 

Genehmigung: Solothurn: Der Gestaltungsplan ::Areal Gas
apparatefabrik;\. 
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Sonderbauvorschriften zum GestaltUngsplan 

lG tefb 'k c-,~; .;q.q6-A.rea asappara a r~ vorn Y. ~ ••• .._ ••• ~- • 

P.egrenzung 

J:er Gestaltungsplan (GI?) umfasst das Grtmdstück GB Nr. 1342 sowie die Anschlüsse 
an das öffentliche Areal und an die angrenzenden Grundstücke GB Nr. 2447 und 
3717. 

Sonderbauvorschriften 

Art. 1 Nutzung 

In Block Al sowie Block C sind nichtstörende öffentliche Nutzungen, Ge
schä.fts- und Wohnnutzungen sa-~ie nichtstörende Gewerre und Dienstleistungs-
retriere zulässig. . . . 
In Block A2 und Block :8 sind Wohnnutzung sowie nichtstörende Gewerre- und 
Dienstleistungsbetriebe gestattet. 
:cer Anteil der Wohnnutzung hat mindestens 50 % der gesamten Bruttageschoss
fläche zu l:::etragen. 

Art. 2 Gestaltung der Baukörper 

Die Gestaltung der Baukörper rezüglich Konstruktion, Material und Farre 
ist, im Einvernehmen rni t der Baukcrcmission, in den Baugesuchsplänen fest
zulegen. Sie hat auf die Urrgebung, insbesondere auf das Schützenhaus Rück
sicht zu nehmen. 
Die nordseitige Gebäu:ieflucht von Block A2 und B kann innerhalb der im Plan 
markierten vorderen czw. hinteren Hausbaulinie liegen. Für vor- resp. rück
springende Fassadenteile muss ein Ausgleich der Grundfläche, J:::::ezcgen auf 
die in der Mitte liegende Gestaltungsbaulinie, erfolgen. ZWischen den Ge
staltungs- resp. Hausbaulinien und den Baulinien für Vorbauten sind Winter-

' · gärten, Erker, Balkone, Vordächer und Treppenhä.user zulässig. Das zulässige 
Ausrrass dieser Vorbauten ergibt sich aus den Gr:'enz- resp •. Gebäudeabständen 
gerräss §§ 22 und 23 KBR. 

Art. 3 C-.ebäuderohen und GeschJsszahlen 

Die im Plan eingetragenen Gebäuderohen und Geschosszahlen entsprechen § 18 
KBR bzw. § 20 des städt. Baureglerrents. 
Dachausbauten und Attikageschosse sind, innerhalb der Begrenzungsli..rti.en des 
Gestaltungsplans, im Rahren der Vorschriften des KBR und des städtischen 
Baureglements zulässig. 

Art. 4 Zufahrt und ...2\nlieferung 

Die Zufahrt zu den ol:::er- und unterirdischen Parkplätzen innerhalb des Areals 
erfolgt ürer die Verbindungsstrasse Rosenweg - Ritterquai ( "Charrps Elisi" ) • 

Vorn Ri tte:r:quai aus erfolgt lediglich die Zufah.rt zu den Besucrer-Parkplätzen 
von Block C und die ...2\nlieferung für allfällige Geschä.ftsräurne. Die Anliefe-

. rung für die Geschäftsräume in Block Al erfolgt erenfalls ab Verbindungs
strasse Rosenweg - RitteDqUai. 



Vom Regierungsrat durdl heutigen 
Beschluss Nr. 532 genehmigt 

• 
SoiOtb4f~ den 23. ~ 198T 

Der Staatsschreiber: 

Art. 5 Strassenverlegung 11 Charrps Elisi" ~" t:. 
Die im Gestaltungsplan dargestellte Verbindungsstrasse "rh=lmri~ 
ist richtunggebend. Sie ist nach ·erfolgter Genehmigung des 
den Gestaltungsplanes in einem Erschliessungsplan auszuarbeiten und 
aufzulegen. 
Die infolge der UeberJ:auung notwendigen Verle 
gehen zu 85 % zu 

Ar:t. 6 Fussweg-Verbindungen 

Zwischen dem Eingangshof zu den Wohnhäusern auf Liegenschaft GB Nr. 
3717 und der Ostgrenze von Parzelle GB Nr. 2447 ("Schützenrnatt"), und 
nördlich dieser Verbindung Zt.Un Rosenweg, wird ein öffentlich zugäng
licher Fussweg sichergestellt. Genaue Lage und Dirrension dieser Ver
bindung werden im Baugesuchsverfahren festgele;;rt. 

Art. 7 Parkien.mg 

Die Anordnung der ober- und unterirdischen Parkierungsflächa~ erfolgt 
im Bereich der fm GP markierten Gebiete. 
Die genaue Anzahl der Parkplätze wird, gernäss den Anforderungen des 
städtischen Parkplatzreglements, im Baugesuchsverfahren bestimmt. 
Die Parkien.mgsflächen sind optisch vcm Strassenratun zu trennen und, 
im Rahren des M:5glichen, zu begrünen. 

Art. 8 Umgebungsgestaltung 

Entlang der Nordarenze von GB Nr. 2447 ist der bestehende Grüngürtel 
soweit als möglich zu erhalten und gegebenenfalls durch Baumreihen zu 
ergänzen. Lage und Ausrnass dieses Begrünungsgürtels sind im GP rich
tunggebend eingetragen. 
Die im GP durch Höhenkoten angedeutete Gelände-Abstufung ist ebenfalls 
richtunggebend. 
Die Gestaltung der öffentlich zugänglichen Fusswegverbindungen ist mit 
der Baubehörde abzusprechen .. 

( 

Auf den Freiflächen befinden sich neben weiteren Fusswegverbindt.mgen r 
die Grünflächen, sowie die Bpielplätze gernäss § 148 Bau G bzw. § 41 KBR ( 
resp. § 14 des städtischen Baureglerrents. 

Art. 9 Ausnahrren 

Die Baubehörde kann geringfi:gige Al::weichungen von einzelnen Bestinmungen 
dieser Vorschriften sowie vcm Gestaltungsplan, vor allem hinsichtlich 
Stellung der Bauten, bewilligen. r:er Charakter der Bel:auung darf aber 
durch solche Al::weichungen nicht beeinträchtigt werden, und es dürfen 
keine schützenswerten öffentlichen cder privaten Interessen verletzt 
v.erde.~. 

Ar:t. 10 Verhältnis zu bestehenden Vorschriften 

Diese Sanderl:auvorschriften und die Angaben des GP gehen anderslautenden 
Bestirrmungen des kantonalen und des städtischen Bau- und Zonenreglerrents 
vor. 

Einwohnergemeinde der Ste.dt ~olothurn 

Solothurn, 26. Juni 1986 c· ~ad~be~ 


